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ANMELDUNG

Hiermit bewerbe ich mich für die  
Qualifizierung zur seelsorglichen  
Begleitung für Mitarbeitende in  
Einrichtungen der Alten- oder  
Behindertenhilfe.

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Fon

E-Mail 

Geburtsdatum   Konfession

Beruf beziehungsweise Tätigkeit in der Einrichtung

Einrichtung

Einrichtungsleitung

Datum, Unterschrift

  Formloses Motivationsschreiben liegt bei.

 Bestätigung über die Freistellung durch den Einrichtungs- 
 träger und Begleitungszusage durch die Pfarrei liegen vor.

Ort 
Katholische Landvolkshochschule Freckenhorst  
Am Hagen 1, 48231 Warendorf

Zielgruppe 
Hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
katholischen Einrichtungen der Alten- oder Behinder-
tenhilfe im Bistum Münster

Teilnahmevoraussetzung 
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft des 
Anstellungsträgers, die Teilnehmenden sowohl für die 
Ausbildung und Supervision, als auch für die seelsorg-
liche Tätigkeit in der Einrichtung freizustellen. Der Um-
fang der Freistellung soll mindestens drei Wochenstun-
den über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr im 
Anschluss an die Ausbildung betragen. Zudem muss die 
Zusage einer Begleitung durch ein Mitglied des Pastoral-
teams der zuständigen Pfarrei vorliegen.

Kosten 
Die Kosten der Qualifizierung werden vom Bischöflichen 
Generalvikariat, Hauptabteilung Seelsorge, übernommen.

Veranstalter 
Landvolkshochschule Freckenhorst in Kooperation mit dem 
Bischöflichen Generalvikariat, Fachstelle Lebensbegleitende 
Seelsorge

Leitung/Referentinnen 
Klaus Optenhövel, Dipl. Sozialpädagoge, Religions- 
pädagoge
Maximilian Hermes, Diplom-Theologe, Fachbereichs- 
leiter LVHS Freckenhorst
Thomas Feldmann, ehem. Seelsorger Altenheim Gescher
Monika Schmidt, Seelsorgerin in Haus Hall

Bewerbung und weitere Informationen
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Seelsorge
Fachstelle Lebensbegleitende Seelsorge
Martin Merkens
Rosenstraße 16
48143 Münster 
Fon 0251 495-6353 oder -560

AUCH DIE SEELE BRAUCHT EIN 
ZUHAUSE 
BRÜCKEN BAUEN ÜBER GRENZEN
Qualifizierung zur seelsorglichen Begleitung  
für Mitarbeitende in Einrichtungen der Alten- 
oder Behindertenhilfe

INFORMATIONEN

September 2024 bis Juni 2025
Landvolkshochschule Freckenhorst 



Anmeldecoupon abtrennen
und per E-Mail an
merkens@bistum-muenster.de

oder 
in einem ausreichend  
frankierten Briefumschlag einsenden

oder 
Online
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Vorab finden Vorgespräche in den Einrichtungen statt. 
Daran sind die Interessierten an der Seelsorglichen 
Begleitung, die Einrichtungsleitung und eine Person 
aus dem Pastoralteam der jeweiligen Pfarrei beteiligt.

 Montag, 9. September bis  
Mittwoch, 11. September 2024 
Eigener Glaube und eigene Person, Religion, Alter  
und Behinderung, Seelsorge in Einrichtungen

 Mittwoch, 6. November bis 
Freitag, 8. November 2024 
 Seelsorgliche Gespräche mit alten Menschen und 
Menschen mit Behinderung, Umgang mit Tod und 
Trauer

 Montag, 24. Februar bis 
Mittwoch, 26. Februar 2025 
Feier des Glaubens, Kirchenjahr, seelsorgliche 
Situationen im Alltag, Rituale

 Montag, 16. Juni bis 
Mittwoch, 18. Juni 2025 
Rolle in der Einrichtung und in der Kirche,  
Kirchenbilder, Brückenfunktion zur Pfarrei,  
Seelsorgekonzept 

 Kursdauer 
Jeweils 10 Uhr (erster Tag) bis 16 Uhr (letzter Tag)

 Gruppensupervision, Projektarbeit, Praxis- 
begleitung 
Zur Qualifizierung gehört verbindlich die Teil- 
nahme an zehn Sitzungen Gruppensupervision  
(davon etwa sechs bis acht nach Kursabschluss), 
die Gestaltung eines Projektes oder einer  
Abschlussarbeit und die Begleitung durch haupt-
amtliche Seelsorgende (Mentorin oder Mentor).

 Zertifikat 
Bei regelmäßiger Teilnahme an den Kurseinheiten, 
Erstellung einer Abschlussleistung (Projekt,  
Abschlussarbeit) und Vorliegen des Supervisions-
kon-traktes wird ein Zertifikat erteilt.

 Beauftragung 
Eine kirchliche Beauftragung ist bei erfolgreicher 
Teilnahme am Kurs und bei Vorliegen der  
institutionellen Voraussetzungen möglich.

PROGRAMM

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vielen Einrichtungen der Alten- und 
Behindertenhilfe gibt es keine „eigenen“ 
Seelsorgerinnen oder Seelsorger, oft aber 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für 
religiöse Fragen aufgeschlossen und seel-
sorglich tätig sind.

Gleichzeitig ist es in vielen Pfarreien nicht 
an der Tagesordnung, Menschen mit 
Behinderungen der Bewohnerinnen und 
Bewohner von Seniorenheimen einzube-
ziehen und ihnen Angebote zu öffnen. Oft 
fehlt es dort an gemeinsamen Erfahrungen 
und am Wissen, wie eine Begegnung auf 
Augenhöhe gestaltet werden kann. Deshalb 
qualifiziert das Bistum Münster hauptbe-
rufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in katholischen Einrichtungen der Alten- 
und Behindertenhilfe zu seelsorglichen 
Begleiterinnen und Begleitern.
Mögliche Aufgabenfelder in der Einrichtung 
sind:

- die Sorge für die religiöse Begleitung von 
alten Menschen und Menschen mit Be-
hinderungen

- die Gestaltung einer am Kirchenjahr ori-
entierten christlichen Atmosphäre in der 
Einrichtung

- wortgottesdienstliche Feiern
- die Übernahme einer Brückenfunktion 

zur Pfarrei.

Wenn Ihnen Seelsorge am Herzen liegt und 
Sie die Seelsorge in Ihrer Einrichtung stärken 
möchten, dann finden Sie mit diesem Angebot 
eine passende Qualifizierung.

ANMELDUNG 

MARTIN MERKENS
Hauptabteilung Seelsorge
Lebensbegleitende Seelsorge

VOLKER SUPE und  
ANNE ECKERT
Diözesancaritasverband
Referat Behindertenhilfe
Referat Altenhilfe und Sozial-
stationen

https://www.bistum-muenster.de/startseite_aktuelles/veranstaltung_detail/auch_die_seele_braucht_ein_zuhause_bruecken_bauen_ueber_grenzen_1

